
Bei (im Wesentlichen) gleicher Qualifikation der
Bewerber ist der Dienstherr zudem grundsätzlich da-
rin frei, welchen (sachlichen) Hilfskriterien er im
Rahmen seiner Ermessensausübung das größere bzw.
ausschlaggebende Gewicht beimisst. Er ist insbeson-
dere nicht an eine starre, etwa durch die größere Lei-
stungsnähe bestimmte Rangfolge dieser Kriterien ge-
bunden. Durch das Auswahlkriterium darf lediglich
der zwingend zu beachtende Grundsatz der Besten-
auslese nicht in Frage gestellt werden. Zudem muss
der Dienstherr bei der Verwendung der Hilfskrite-
rien auf eine „einheitliche Linie“ achten, darf von
diesen also nicht „nach Belieben“, d.h. ohne erkenn-
bares System, alternativ Gebrauch machen. Vgl.
OVG NRW, Beschlüsse vom 19.10.2001 – 1 B
581/01, IÖD 2002, 147, vom 14.06.2000 – 6 B
513/00, DÖD 2001, 127, und vom 4. 01.1999 – 6 B
2096/98, ZBR 1999, 316.

Allerdings ist der o.a. Entscheidung des EuGH
auch zu entnehmen, dass nicht nur „krasse”, ins Auge
fallende Sachverhalte die Anwendung der Öffnungs-
klausel nach sich ziehen oder ein überwiegendes Ge-
wicht nur dann anzunehmen ist, wenn die Zurück-
stellung des Mannes sich nach den Umständen des
Einzelfalles als “unbillig” oder „unerträglich” darstellt.
Ausreichend – aber auch erforderlich – ist vielmehr,
dass zu Gunsten des männlichen Mitbewerbers im-
merhin deutliche Unterschiede gegeben sein müssen,
sollen die in seiner Person liegenden Gründe im Sinne
des § 20 Abs. 6 Satz 2 LBG NRW (§ 25 Abs. 6 Satz 2
Halbsatz 1 LBG a.F.) überwiegen. Vgl. OVG NRW,
Beschluss vom 22.02.1999 – 6 B 439/98, a.a.O.

Ausgehend von den dargestellten Maßstäben ist fest-
zustellen, dass in der Person des Antragstellers liegen-
de Gründe nicht überwiegen. Die nach der maßge-
benden Entscheidung des Dienstvorgesetzten in ers-
ter Linie in den Blick zu nehmenden Unterschiede in
der Dauer der Zugehörigkeit zum derzeitigen Status-
amt (A 9 g.D.) sind zwischen dem Antragsteller und
den Beigeladenen nicht derart gewichtig, dass sie die
Anwendung der Öffnungsklausel geböten. Nach der
Rechtsprechung des OVG NRW, der die beschlie-
ßende Kammer folgt, stellt erst ein Vorsprung beim
Dienstalter von fünf oder mehr Jahren in der Regel
einen Umstand dar, der geeignet ist, ein Überwiegen
der in der Person des männlichen Bewerbers liegen-
den Gründe zu rechtfertigen. Vgl. OVG NRW, Be-
schlüsse vom 4.02.2000 – 6 B 552/99, DÖD 2000,
137, vom 29.03.2001 – 6 B 1954/00, vom
27.05.2004 – 6 B 457/04, und vom 24.07.2006 – 6
B 807/06 –, a.a.O.

Derartige Unterschiede sind hier nicht gegeben.
[…] Ein um nicht einmal 2 ½ Jahre höheres Beförde-
rungsdienstalter ist regelmäßig umso weniger geeig-
net, das Eingreifen der Öffnungsklausel auszulösen,

als der Anteil weiblicher Bediensteter im maßgebli-
chen Beförderungsamt (Besoldungsgruppe A 10
BBesO) bei lediglich rund 10 % liegt. Bei einer derart
niedrigen „Frauenquote“ relativiert sich der für sich
genommen schon nicht ausreichende Vorsprung des
Antragstellers so weit, dass die Öffnungsklausel nicht
zu seinen Gunsten eingreift. Vgl. OVG NRW, Be-
schlüsse vom 10.11.1999 – 6 B 595/99, ZBR 2000,
286 (LS), und vom 27.11.2007 – 6 B 1493/07.

Dass der Antragsteller bei der II. Fachprüfung ein
um eine Notenstufe besseres Prüfungsergebnis erzielt
hat, zwingt nicht zu einer abweichenden Einschät-
zung, weil es sich hierbei nicht um einen so „deutli-
chen“ Unterschied handelt, dass die Öffnungsklausel
Anwendung finden müsste. Dies umso weniger, als
die Examensnote des Antragstellers eine Verkürzung
der Probezeit zur Folge hatte, sich also bereits bei dem
vorrangigen Hilfskriterium „Standzeit“ positiv aus-
wirkte. Im Übrigen weist die Beigeladene bei den
möglichen nachrangigen Hilfskriterien (Allgemeines
Dienstalter und Lebensalter) einen Vorsprung vor
dem Antragsteller auf. […]
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Urteil
BVerwG, §§ 20, 22 BGleiG
Teilnahmerecht der Frauenbeauftragten
an Führungsklausur

1. Bei der Klage auf Feststellung, dass die Dienststel-
le Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt hat
(§ 22 Abs. 3 Nr. 1 BGleiG), handelt es sich um einen ge-
setzlich besonders ausgeformten Organstreit, dessen Ge-
genstand ein konkreter Rechtsverstoß durch ein be-
stimmtes Handeln oder Unterlassen der Dienststellen-
leitung ist.

2. Wird ein Entscheidungsprozess in personellen, or-
ganisatorischen oder sozialen Angelegenheiten durch
eine Dienstbesprechung wesentlich gesteuert, ist der
Gleichstellungsbeauftragten gemäß § 20 Abs. 1 Satz 3
BGleiG regelmäßig die Teilnahme zu ermöglichen.
Urteil des BVerwG vom 08.04.2010 – 6 C 3/09

Aus den Gründen:
Die Beteiligten streiten um den Teilnahmean-

spruch der Klägerin als Gleichstellungsbeauftragte an
einer sog. Führungsklausur ihrer Dienststelle. Bei
den Führungsklausuren handelt es sich um jährlich
einmal stattfindende Dienstbesprechungen der Füh-
rungskräfte des jeweiligen Hauptzollamtes über
künftige Schwerpunkte des Verwaltungshandelns.
Insbesondere wird der vom Bundesministerium der
Finanzen für das jeweilige Folgejahr entwickelte Ent-
wurf des Hauptzollamt-Zielekatalogs erörtert, auf
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seine Realisierbarkeit überprüft und gegebenenfalls
mit Änderungswünschen und Ergänzungen
versehen. […]

Im November 2003 wurde die Klägerin davon in
Kenntnis gesetzt, dass sie als Gleichstellungsbeauf-
tragte nicht zu der für den 11. Dezember 2003 einbe-
rufenen Führungsklausur zur Erörterung des Ent-
wurfs des Hauptzollamt-Zielekatalogs für das Jahr
2004 eingeladen werde. Dieser Katalog enthielt u.a.
strategische Ziele wie Stärkung der Eigenverantwor-
tung, Personalführung, Personalsteuerung, Personal-
entwicklung sowie Förderung der Gleichstellung.
Gegen ihren Teilnahmeausschluss legte die Klägerin
Einspruch ein, den die Oberfinanzdirektion durch
Einspruchsbescheid vom 3. Dezember 2003 mit der
Begründung zurückwies, der Teilnehmerkreis sei auf
die Führungskräfte der Behörde beschränkt, zu
denen die Klägerin nicht gehöre. […]

b) Die Klagebefugnis (entsprechend § 42 Abs. 2
VwGO) sowie das Feststellungsinteresse (§ 43 Abs. 1
VwGO) der Klägerin ergeben sich daraus, dass die
von ihr geltend gemachte Rechtsverletzung jedenfalls
möglich und ihre Wiederholung nicht ausgeschlos-
sen erscheint. Die Vorschriften über das Vorverfah-
ren und die Klagefrist (§§ 21, 22 Abs. 1 BGleiG)
wurden eingehalten.

c) Der richtige Klagegegner der Feststellungskla-
ge ist, wie von der Klägerin in der Revisionsinstanz
zutreffend klargestellt, in entsprechender Anwen-
dung des § 78 Satz 1 Nr. 1 VwGO der Dienststellen-
leiter als das Organ, dem die behauptete Rechtsver-
letzung angelastet wird […].

2. Die Feststellungsklage ist begründet, denn die
Weigerung des Beklagten, der Klägerin die Teilnah-
me an der Führungsklausur vom 11.12.2003 zu er-
möglichen, verletzte sie in ihren organschaftlichen
Rechten als Gleichstellungsbeauftragte. Der Aus-
schluss der Klägerin verstieß gegen § 20 Abs. 1 Satz 3
BGleiG, wonach der Gleichstellungsbeauftragten
Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an allen Ent-
scheidungsprozessen zu personellen, organisatori-
schen und sozialen Angelegenheiten gegeben werden
soll.

a) Die umstrittene, auf der Ebene des Hauptzoll-
amtes abgehaltene Führungsklausur stellte sich als
Teil eines Entscheidungsprozesses dar, auch wenn die
abschließende Entscheidung über die erörterten
Zielvorgaben auf der übergeordneten Ebene des
Bundesfinanzministeriums stattfand. Soweit in hö-
heren Dienststellen Entscheidungen für nachgeord-
nete Dienststellen getroffen werden, hat nach § 17
Abs. 2 Satz 1 BGleiG jede beteiligte Dienststelle die
für sie zuständige Gleichstellungsbeauftragte an den
bei ihr anhängigen Teilverfahren zu beteiligen. Ein
Teilverfahren in diesem Sinne liegt vor, wenn die

nachgeordnete Dienststelle in den Entscheidungs-
prozess der höheren Dienststelle einbezogen, also an
der Vorbereitung der dort zu treffenden Entschei-
dung beteiligt ist (vgl. v. Roetteken, BGleiG, Stand
Mai 2008, § 17 Rn. 26a); diese Voraussetzung trifft
auf die Erörterung des Zielekatalogs in der fraglichen
Führungsklausur zu.


